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Die Risiken stecken im Umlaufvermögen
Das Bilanzgespräch: Offene Forderungen, alte Möhrchen im Warenlager oder unvollendete Arbeiten verlangen nach guten Argumenten

von 
Kirsten Flatt

Einmal im Jahr ist der Tag der Wahr-
heit. Dann kommen die Zahlen auf
den Tisch, dann wird das Unterneh-
men aus Bankensicht durchleuch-
tet. Der Knackpunkt im Bilanzge-
spräch ist immer wieder das Um-
laufvermögen. Offene Forderungen,
alte Möhrchen im Warenlager oder
unvollendete Arbeiten. Die bewer-
tet der Firmenkundenbetreuer mög-
licherweise völlig anders als der
Handwerker. Wichtig im Jahresab-
schluss-Gespräch sind deshalb gu-
te Vorbereitung und schlüssige Ar-
gumente.

„Irgendwann kommt schon noch
ein Kunde, der das kauft ...“ Ein be-
liebtes Argument, warum alte
Möhrchen aus dem Lager immer
noch zum Einkaufswert bilanziert
werden, obwohl sie längst veraltet
sind oder sogar nur noch Schrott-
wert haben. Der Posten wird als
„Hoffnungswert“ weitergeführt.
Im Bilanzgespräch spricht der Fir-
menkundenbetreuer dieses Thema
zweifellos an. „Denn die größten
Risiken der meisten Unternehmen
stecken im Umlaufvermögen“,
weiß Unternehmensberater Carl-
Dietrich Sander. Zum Beispiel im
Lagerbestand. „Vielleicht findet
der Betrieb sogar irgendwann noch
einen Käufer, doch ein ordent-
licher Kaufmann“, so Sander,
„muss Teilwertberichtigungen bil-
den, wenn er erkennt, dass ein
Gegenstand im normalen Ge-
schäftsbetrieb nicht mehr in nor-
maler Zeit zu veräußern ist“. 

„Normalität“ sei natürlich inter-
pretierbar. Aber man sollte es nicht
übertreiben. „Kein Unternehmer
will sich schließlich gegenüber sei-
ner Hausbank dem Vorwurf der Bi-

lanzschönung aussetzen“, so der
Neusser Unternehmensberater, der
selbst lange hinter dem Bank-
schreibtisch gesessen hat – zuletzt
als Vorstandsmitglied der Volks-
bank Neuss eG – und nun seit fast
zehn Jahren Handwerker und

Mittelständler in Bankfragen berät
und sie unter anderem auf das Bi-
lanzgespräch vorbereitet. 

Typische Streitfrage im Jahresab-
schlussgespräch seien offene For-
derungen. „Der Kunde wird schon
zahlen“, argumentiert der Hand-

werker. Weniger optimistisch ist
meist sein Gegenüber. Bei einem
üblichen Zahlungsziel von 30 Ta-
gen wird der Banker spätestens
stutzig, wenn Forderungen mehr
als 90 Tage unbezahlt in der Liste
stehen. Seiner Meinung nach sind
sie dann in der Jahresbilanz nur
noch unter Abschlägen als wert-
haltig anzusehen. „Der Unterneh-
mer muss dann schlüssig darlegen
können, wie er sein Mahnwesen
organisiert und umsetzt“, so San-
der. Ein straff organisiertes Mahn-
wesen könnte die Sorgenfalten auf
der Stirn des Firmenkundenbetreu-
ers glätten. 

Noch kritischer sei die Bewer-
tung von halbfertigen und fertigen
Arbeiten, insbesondere bei Bau-
und Ausbaubetrieben sowie Zulie-
ferern. Wie werden hier Baustellen
und Werkstücke bewertet, die zum
Bilanzstichtag halbfertig sind oder
noch nicht ausgeliefert und faktu-
riert wurden? Hier achten die Ban-
ken darauf, wie diese Bilanzwerte
ermittelt werden, betont Banken-
Experte Sander. „Wurden sie über
den Daumen geschätzt, oder gibt
es eine projekt- beziehungsweise
werkstückbegleitende Kalkulation,
die auch noch belegbar ist?“ Wer
hier nicht überzeugend darlegen
kann, dem wird die Bank Risiken
in die Bilanz rechnen, die der
Unternehmer selbst gar nicht sieht
und vielleicht sogar auch gar nicht
hat – oder nicht sehen will. Der
Selbstständige müsse daher immer
belegen können, wie er zu nach-
vollziehbaren Werten kommt. 

Welche Risiken in der Bilanz
schlummern, sei im Übrigen nicht
nur aus Bankensicht wichtig, denn
irgendwann können sie auch das
Unternehmen selbst einholen.
Wenn die Risiken nicht mehr zu
vertuschen sind, könnten gleich

hohe Beträge auf einmal als Ab-
schreibungen fällig werden, die
dann oft direkt in Verluste mün-
den. „Wer jedes Jahr seine Bestände
vorsichtig bewertet, muss gegebe-
nenfalls jedes Jahr eine kleinere
Summe abschreiben, hat aber eine
saubere Bilanz und kann ruhig
schlafen.“ Ganz klare Botschaft
von Unternehmensberater Sander:
Im Bankgespräch muss immer der
Unternehmer antworten, nie der
Steuerberater. Denn auch daran
misst der Banker die kaufmänni-
sche Qualifikation des Unterneh-
mers im Rahmen des Ratings. „Die
Vorbereitungszeit ist deshalb eine
gute Investition.“ Und wenn die
Zahlen mal nicht so gut sind, dann
sollte man sich Argumente zurecht-
legen, was man dagegen tun will.

Abgabe gezahlt? Für Grafiker, 
Webdesigner oder Fotografen
Die Pflichtabgabe an die Künstlersozialkasse wird jetzt konsequenter überprüft

Unternehmen, die regelmäßig
selbstständige Grafik-Designer für
ihre Werbebroschüren oder Internet-
seiten beauftragen, die freie Foto-
grafen und/oder Musiker für Events
engagieren, müssen eine Abgabe in
die Künstlersozialkasse zahlen. Die
Abgabenpflicht ist nicht neu, sie
wird aber konsequenter überprüft. 

Der Gesetzgeber hat im Juni der
Deutschen Rentenversicherung die
Aufgabe übertragen, die Künstler-
sozialabgabe zu überwachen. Die
Abgabe basiert auf dem seit 1983
geltenden Künstlersozialversiche-
rungsgesetz, wurde aber früher
nicht so streng kontrolliert. „Seit
Juli fordern die Träger der Deut-
schen Rentenversicherung aber alle
relevanten Arbeitgeber schriftlich
auf, einen Erhebungsbogen auszu-
füllen“, sagt Steuerberaterin Corin-
na Zachert von der FPS Lahann +
Partner Steuerberatungsgesellschaft
mbH in Hamburg. 

Betroffen sind in erster Linie Ver-
lage, Rundfunk- und TV-Sender,
Galerien, Theater und Museen.

Aber auch Handwerksunterneh-
men können unter Umständen ge-
prüft werden und abgabepflichtig
sein. Und zwar dann, wenn sie sich
regelmäßig Geschäftsberichte, Ka-
taloge, Prospekte, Zeitschriften,
Broschüren oder Zeitungsartikel er-
stellen lassen. Gleiches gilt für
Konzerte, Theateraufführungen
und Vorträge, die der Werbung
und Öffentlichkeitsarbeit dienen. 

Wenn ein Handwerker regelmä-
ßig (und als regelmäßig gilt schon
ein jährlicher Rhythmus) einen
selbstständigen Grafiker mit der
Gestaltung seiner Werbebroschüre
beauftragt, einen Webdesigner zur
Wartung seiner Internetseiten oder
Musikkapellen und Fotografen für
seine Tage der offenen Tür enga-
giert, sollte er die Pflichtabgabe be-
achten. Der Abgabensatz wird jedes
Jahr nach Bedarf festgelegt und
liegt aktuell bei 5,1 Prozent. Die Ab-
gabe muss nur auf das Künstlerho-
norar gezahlt werden, Auslagen wie
Material, Umsatzsteuer oder Bewir-
tung zählen nicht dazu. Die Abga-
be wird nicht nur dann fällig, wenn

der  Künstler dort versichert ist, son-
dern immer. Also auch, wenn ein
Fotograf, der nur gelegentlich
künstlerisch tätig ist, Werbeaufnah-
men macht, wenn ein Rentner
nebenbei mit seiner Jazz-Kapelle
auftritt und wenn ein Student Inter-
netauftritte gestaltet. Abgaben-
pflichtig sind auch die Honorare an
Künstlergruppen, die als natürliche
Personen auftreten (OHG oder KG). 

Der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH) sieht die
Künstlersozialkasse sehr kritisch.
Die bürokratische Belastung für die
Betriebe, die nur einen kleinen
Werbeetat zur Verfügung hätten
und zum Beispiel jährlich eine
neue Image-Broschüre erstellen
oder ihren Internetauftritt regel-
mäßig warten lassen, sei enorm.
Der ZDH hat deshalb eine Bagatell-
grenze in Höhe der Werbungskos-
tenpauschale  vorgeschlagen. Da-
von abgesehen seien die Begünsti-
gungen für selbstständige Künstler
und Publizisten aus Handwerks-
sicht nicht nachvollziehbar.        kf

www.kuenstlersozialkasse.de

Die Themen des
Bilanzgesprächs

Ein Schwerpunkt des Jahresab-
schluss-Gesprächs ist die Analyse
der Gewinn- und Verlustrechnung.
Hierauf sollte man sich besonders
gut vorbereiten. Für die Banken und
Sparkassen ist die Umsatzentwick-
lung wichtig. Steigende Umsätze
freuen natürlich auch den Bankbera-
ter. Stagniert der Umsatz oder ist er
sogar rückläufig, dann wird er nach
den Gründen fragen und nach Maß-
nahmen, wie der Unternehmer die
Entwicklung auffangen will. Wurde
der Umsatzrückgang bewusst herbei-
geführt, dann sollte man die Gründe
schon bei der Übergabe des Jahres-
abschlusses beschreiben. 
Der Banker wird nach der Entwick-
lung des Rohertrags und der Roher-
tragsquote fragen und sich erkundi-
gen, ob Preisdruck besteht und wie
der Unternehmer damit umgeht. Die
Bank analysiert auch die Kosten  und
natürlich den Jahreserfolg, also Ge-
winn oder Verlust.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die
Eigenkapitalquote im Unternehmen
und wie sich diese zusammen ge-
setzt (Eigenkapitalstruktur). Hier
liegt der Hase im Pfeffer, denn die
Hausbank bezieht häufig weniger Po-
sitionen in die Eigenkapitalquote ein
als der Unternehmer selbst (Beispiel:
Mezzanine-Finanzierungen). 
Im Jahresabschluss-Gespräch wird
auch die Verschuldungs-Situation be-
sprochen, und ein ganz wichtiger
Punkt aus Sicht der Banken ist das
Umlaufvermögen. Der Firmenkunden-
berater möchte zum Beispiel wissen:
Gibt es Forderungen an Kunden? Wie
sieht der Warenbestand aus? Wie
viele fertige Produkte und wie viele
halbfertige Arbeiten gibt es aktuell?
Oft fragt die Bank auch nach dem An-
lagevermögen. Man möchte wissen,
ob der Betrieb auf dem neuesten
Stand ist oder ob es einen Investi-
tions- oder Instandhaltungsstau gibt,
der zu Problemen führen könnte. 

Quelle: Carl-Dietrich Sander: „Sicherer Kredit. Günstige Konditionen. Erfolgreich mit der Bank verhandeln“

Unternehmensberater Carl-Die-
trich Sander hat im BBE-Verlag ei-
nen Praxisleit-
faden zum The-
ma Bankge-
spräche und
Kreditverhand-
lung veröffent-
licht, der sehr
praxisnah und
vers tändl ich
geschrieben ist.
Sander erklärt,
wie ein Rating funktioniert, wer in
der Bank für was zuständig ist, wel-
che Unterlagen man sehen will
und wie man sich optimal vorbe-
reitet.          www.sicherer-kredit.de     

Carl-Dietrich Sander: Sicherer Kredit.
Günstige Konditionen. Erfolgreich mit
der Bank verhandeln, 140 Seiten DIN-
A 4, BBE-Verlag, Köln 2006, ISBN
978-3-939563-48-8, Preis: 75 Euro.

Erfolgreich mit der Bank verhandeln

Carl-Dietrich Sander

Praxishandbücher aus dem BBE-Verlag unter www.bbe-verlag.de

F ü r  m e h r  E rF ü r  m e h r  E r ff o l g  i m  H a n d e lo l g  i m  H a n d e l

BBE-PraxisLeitfaden 
Problemlösungen für den Mittelstand
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Sicherer Kredit.
Gute Konditionen.

ZUM WEITERLESEN

Die Vorbereitung auf das Bilanzgespräch ist eine gute Investition Foto: irisblende

Handwerker wieder verstärkt im
Visier der Auftragsvermittler
Jedes Jahr im Sommer häufen sich
die Fälle, bei denen auf unseriöse
Art versucht wird, Handwerksbe-
triebe mit der Hoffnung auf Aufträ-
ge zum Abschluss von Vermitt-
lungsverträgen zu bringen. 

Das Strickmuster ist immer das
gleiche: Nach der ersten Kontakt-
aufnahme wird ein Gesprächster-
min am Firmensitz des Vermittlers
vereinbart. „Der Vertrag, der dann
vor Ort unterschrieben werden
soll, enthält bei näherer Prüfung
nicht selten ein krasses Missver-
hältnis zwischen Leistung und
Gegenleistung“, warnt ein Spre-
cher der Handwerkskammer Lü-
beck. Es würden unter anderem
mündlich Leistungen versprochen,

die aber im Vertragstext nicht ent-
halten sind, und bei Unterzeich-
nung wird sofort eine Gebühr fäl-
lig, die der Handwerker vorab zah-
len soll – oft durch (Quer-)Unter-
zeichnung eines Wechsels vor Ort.

Skeptisch sollte der Unternehmer
werden, wenn Begleitumstände ge-
nannt werden, die angeblich eine
rasche Unterzeichnung des Vertra-
ges notwendig machen, oder wenn
ihm etwas versprochen wird, was
bei kritischer Überlegung wenig re-
alistisch ist. Zum Beispiel die Bran-
chen- und Gebietsexklusivität. 

Ist ein Wechsel  erst einmal vom
Schuldner quer-unterschrieben,
kann er jederzeit vom Gläubiger zu
Lasten des Schuldners eingelöst
werden. Die Handwerkskammer

Bau- und Ausbaubetriebe sollten skeptisch sein und nichts vor Ort unterschreiben

warnt davor, sich ungeprüft auf
derartige Angebote einzulassen.
Wer irrtümlich einen Vertrag unter-
schrieben hat, sollte diesen unver-
züglich, am besten per Fax oder
Einschreiben, anfechten. 

Wer noch keine Zahlung geleistet
hat, ist klar im Vorteil. Hat man vor
Ort schon den Wechsel quer-unter-
schrieben, kann man nur noch ver-
suchen, die Zahlung über eine so-
fortige Anweisung an die Hausbank
zu stoppen. In einem solchen Fall
sollte man den Wechsel auf jeden
Fall auch von einem Anwalt prüfen
lassen, so die Handwerkskammer
Lübeck. 

Wer zu dem Thema Fragen hat,
kann sich an die Rechtsberater sei-
ner Handwerkskammer wenden.


